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18.11.2020 

Tagesbericht COVID-19 

 

Aktuelle Corona-Verordnung bleibt bis 30. November 2020 bestehen! 

Bitte beachten Sie weiterhin: § 1a Abs. 2 CoronaVO „Kontaktbeschränkung“  

Schneller Überblick über die geltenden Regeln der Verordnung 

 

Neue Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne, gültig ab 08.11.2020: 

Künftig grundsätzlich 10 Tage Quarantänepflicht. Nähere Infos unter (FAQs zur Verordnung): 

Fragen und Antworten zur Verordnung 

 

Videokonferenzschaltung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten*innen der Länder am 

16.11.2020 - Beschlussfassung 

Inwieweit die Maßnahmen, die am 02. November in Kraft getreten sind, ausreichen, um die Zahl der 

Neuinfektionen zügig wieder zu senken, lässt sich derzeit nicht präzise vorhersagen. Deshalb werden 

die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten*innen der Länder am 25. November vor dem 

Hintergrund weiterer Erkenntnisse über konkrete Schlussfolgerungen sowie die weitere Perspektive 

für Dezember und Januar im Rahmen eines Gesamtkonzepts diskutieren und entscheiden. Vor diesem 

Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder, hier die 

wesentlichsten Beschlüsse genannt (kompletter Bericht): 

Bericht zur Lage: Coronavirus 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Corona_Massnahmen_Zusammenfassung.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neue-corona-verordnung-einreise-quarantaene-tritt-am-8-november-in-kraft/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1811822/2f8ada9b1086e5ee42436f005febf183/2020-11-16-beschluss-mpk-data.pdf?download=1
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1. Erneuter Aufruf - Vermeiden Sie unbedingt Kontakte: 

a. Personen mit Atemwegserkrankungen können sich seit Oktober wieder telefonisch bei ihrer 

Ärztin bzw. ihrem Arzt krankschreiben lassen. 

b. Verzichten Sie bitte gänzlich auf private Feiern. 

c. Beschränken Sie bitte private Zusammenkünfte auf einen festen weiteren Hausstand. 

d. Verzichten Sie bitte auf freizeitbezogene Aktivitäten in Bereichen mit hohem 

Publikumsverkehr. 

e. Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit hohem Publikumsverkehr oder Fahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln gilt es zu vermeiden.  

f. Besuchen Sie bitte ältere und vulnerable Personen nur dann, wenn alle Familienmitglieder frei 

von jeglichen Krankheitssymptomen sind und in den Tagen zuvor keiner der Mitglieder einem 

besonderen Risiko ausgesetzt war.  

2. Schulen und Betreuungseinrichtungen: 

Schulen und Betreuungseinrichtungen werden nach aktuellem Stand weiterhin nicht geschlossen. 

Über die Reduzierung der Ansteckungsrisiken und die damit verbundenen Möglichkeiten, wird in der 

nächsten Konferenz am 25. November beraten.  

3. Impfstoffe zur Bewältigung der Pandemie - voraussichtlich ab dem 1. Quartal 2021: 

Um eine kurzfristige Inbetriebnahme der Impfzentren und -strukturen sicherzustellen, werden die 

Länder bis Ende November dem Bund die Zahl der durchführbaren Impfungen pro Tag melden und den 

Impfprozess planen.  

4. FFP2-Maksen für vulnerable Gruppen: 

Um das Risiko einer Ansteckung für die besonders vulnerablen Gruppen zu reduzieren, wird der Bund 

auf Basis einer vom Bundesminister für Gesundheit zu erlassenen Rechtsverordnung ab Anfang 

Dezember für diese vulnerablen Gruppen eine Abgabe von insgesamt 15 FFP2-Masken (rechnerisch 

eine pro Winterwoche) gegen eine geringe Eigenbeteiligung ermöglichen. 

5. Digitale Werkzeuge für die Gesundheitsämter: 

Bund mit Partnern hat digitale Werkzeuge, unter Einhaltung der geltenden Datensicherheits- und 

datenschutzrechtlichen Anforderungen, zur Entlastung der Gesundheitsämter (weiter-)entwickelt. 

6. Updates für die Corona-Warn-App (CWA): 

In den kommenden sechs Wochen wird die CWA drei weitere Updates erhalten. Dadurch wird der 

Warnprozess vereinfacht sowie automatische Erinnerungen nach Positivtestung an eine noch nicht 

erfolgte Warnung der eigenen Kontaktpersonen implementiert, ein Mini-Dashboard mit aktuellen 

Informationen zum Infektionsverlauf integriert, die Messgenauigkeit durch die Umstellung auf die 

neue Schnittstelle von google/apple verbessert sowie die Intervalle für die Benachrichtigung über eine 

Warnung erheblich reduziert.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gemeinde Bisingen 
Heidelbergstraße 9  

72406 Bisingen  

Telefon: 07476 896-0  
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E-Mail: info@bisingen.de   
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